
nicht nach Hause kam und 1955 aus der ehelichen 
Wohnung ausgezogen ist.

Diese Umstände lassen den Schluß zu, daß das ehe
liche Verhältnis der Parteien erheblich zerrüttet ist. 
Unterstrichen wird diese Auffassung noch durch die 
Tatsache, daß der Kläger mit allen Mitteln aus dieser 
Ehe strebt und der Verklagten im Zuge des Schei
dungsverfahrens Dinge vorwirft, die geeignet sind, 
das zur Führung einer guten Ehe notwendige Vertrauen 
und die gegenseitige Achtung noch mehr als bisher zu 
zerrütten.

All diese Umstände sind nach der Auffassung des 
Senats ernsthafte Gründe, die gern. § 8 EheVO die 
Scheidung einer Ehe rechtfertigen, weil Zuneigung die 
erste Voraussetzung einer gesunden Ehe überhaupt ist. 
Nach dieser Erwägung muß weiter geprüft werden, ob 
diese Ehe noch einen Sinn für die Parteien, für ihre 
Kinder und für die Gesellschaft hat; aber auch, ob die 
Folgen der Scheidung für den anderen Teil eine unzu
mutbare Härte bedeuten. Aus dem vorher Ausgeführ
ten wird deutlich, daß diese Ehe für die Parteien tat
sächlich keinen Sinn mehr hat. Für die Gesellschaft 
hat sie nur insoweit noch einen Wert, als ihre Auf
rechterhaltung geeignet ist, erzieherisch zu wirken. 
Diesen Zweck kann sie aber nur dann erfüllen, wenn 
ihre Auflösung für die Verklagte eine unzumutbare 
Härte bedeutet.

Nicht die Verklagte, sondern der Kläger hat durch 
sein Liebesverhältnis zu einer weitaus jüngeren Frau 
leichtfertig die Ursache zur Zerrüttung des ehelichen 
Lebens gesetzt. Danach ist aber der Verklagten, auch 
unter Berücksichtigung der Tatsache, daß es sich im 
vorliegenden Fall um eine reichlich 25 Jahre währende 
Ehe handelt und deshalb ein besonders strenger Maß
stab an das Verhalten der Parteien gelegt werden 
muß, nicht zuzumuten, sich als alternde Frau einfach 
beiseiteschieben zu lassen. Ganz abgesehen davon, 
daß unser Staat ein solches leichtfertiges Verhalten 
zur Ehe, wie es der Kläger an den Tag gelegt hat, 
nicht billigen kann.

Anmerkung:
Die Beobachtung der Praxis bestätigt, daß noch keine 

genügende Klarheit über die richtige Anwendung des 
§ 8 EheVO besteht, insbesondere über das Verhältnis 
von § 8 Abs. 1 Satz 1 zu Satz 2. Aus dem Aufeinander
folgen dieser beiden Sätze darf nicht die Schlußfolge
rung gezogen werden, daß auch die Gründe der Ehe
scheidung in dieser Reihenfolge zu prüfen seien, d. h. 
zunächst festzustellen sei, ob die Ehe ihren Sinti für die 
Eheleute, für die Kinder und für die Gesellschaft ver
loren hat, und anschließend, nach Bejahung dieser 
Frage, weiterhin zu untersuchen, ob die Folgen der 
Scheidung für den anderen Ehegatten eine Härte dar
stellen oder ob das Wohl der Kinder einer Ehescheidung 
entgegensteht. Eine derartige Gesetzesanwendung führt 
zu vollkommen falschen Ergebnissen, die sich wiederum 
sehr nachteilig auf die Parteien auswirken und von der 
werktätigen Bevölkerung nicht verstanden werden. Das 
vorstehend abgedruckte Urteil veranschaulicht deutlich, 
in welche Widersprüche sich das Gericht verstrickt, 
wenn es in der Praxis nach einer so falschen Methode 
verfährt.

Es kann nicht oft genug darauf hingewiesen werden, 
daß die Bestimmung des § 8 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 
EheVO im Zusammenhang zu sehen ist, denn beide 
Sätze bilden eine Einheit, wie sich ganz deutlich aus 
ihrer Verbindung durch das Wort „ d a b  e i“ ergibt, das 
bisher oft nicht genügend beachtet worden ist. Stellt 
sich im Gesamtergebnis heraus, daß das Wohl der min
derjährigen Kinder einer Scheidung entgegensteht 
oder die Folgen der Scheidung für die Ehefrau eine un
zumutbare Härte bedeuten, dann hat eben die Ehe 
ihren Sinn für die Eheleute und auch für die Gesell
schaft n i c h t  verloren. Solch eine Feststellung bedeu
tet gerade, daß für die Kinder und ihre weitere Ent
wicklung die Ehe der Eltern noch nicht sinnlos ge
worden ist.

Im vorstehenden Fall spricht nichts für eine Auf
rechterhaltung der Ehe. Wenn festgestellt wird, daß 
die Ehe für die Parteien und deren Kinder sinn- und 
wertlos geworden ist, kann nicht gleichzeitig gesagt 
werden, daß die Ehe noch für die Gesellschaft einen

Wert hat. Eine Ehe, die für alle Familienangehörigen 
sinn- und wertlos geworden ist, hat auch für die Ge
sellschaft keinen Wert mehr. Da vom Senat festgestellt 
wurde, daß beide Ehegatten auseinanderstreben und 
nichts Gemeinsames mehr zwischen ihnen besteht, kann 
die weitere Aufrechterhaltung der Ehe nicht einzig und 
allein auf den erzieherischen Faktor gestützt werden. 
Die Untersuchungen haben ergeben, daß die Verklagte 
es auf Grund seines ehebrecherischen Verhaltens ab
lehnt, mit dem Kläger weiterhin zusammenzuleben. 
Der Kläger lebt bereits mit einer anderen Frau zu
sammen. In diesem Fall ist die erzieherische Einwir
kung auf die Parteien nicht mehr geeignet, um sie 
wieder zusammenzuführen. Es ist hierbei zu erkennen, 
daß ein zu starres Festhalten an der Ehe nicht in jedem 
Falle dem Sinn der Eheverordnung, so wie er in der 
Präambel zum Ausdruck gebracht wird, entspricht. 
Auch die Heranziehung des letzten Satzes der Präam
bel „ein leichtfertiges Verhalten zur Ehe widerspricht 
den moralischen Anschauungen der Werktätigenkann 
nicht maßgebend für die weitere Aufrechterhaltung der 
Ehe sein, wenn die Untersuchungen bereits ergeben 
haben, daß die Ehe nach der Bestimmung des § 8 
EheVO zu scheiden ist. Die Präambel bringt den Leit
gedanken der Verordnung zum Ausdruck. Sie enthält 
jedoch keine über § 8 EheVO hinausgehende Voraus
setzungen für die Scheidung der Ehe. Das vorstehende 
Urteil enthält den typischen Fehler, daß nach Bejahung 
der Voraussetzungen für die Ehescheidung noch zu
sätzlich geprüft wird, ob sich der Kläger leichtfertig- 
zur Ehe verhalten hat. Dieser Fehler ist durchaus keine 
Einzelerscheinung und es gilt, ihn in der Praxis sehne li
stens zu überwinden.

H e r b e r t  W  ä c h t l e r ,
Hauptreferent im Ministerium der Justiz

§ 15 EheVO.
Eine zeitliche Begrenzung der Unterhaltsverpflich- 

tung nach § 15 EheVO (entsprechend der Regelung 
nach geschiedener Ehe) würde ihrer Erziehungsfunk
tion widersprechen und ist daher unzulässig.

Der Unterhaltsbeitrag soll den Lebensverhältnissen 
bei gemeinsamer Haushaltsführung entsprechen. Eigen
verdienst des Unterhaltsberechtigten begründet kei
nen Wegfall der Unterhaltspflicht, hat aber Einfluß 
auf die Höhe des Unterhaltsbeitrags.

KrG Leipzig — Stadtbez. 7 — Urt. vom 10. April 1956 
— 7 C 73/56.

Die Klägerin zu 1) ist seit dem 30. September 1944 mit dem 
Verklagten verheiratet. Aus dieser Ehe ist der am 21. Fe
bruar 1950 geborene Kläger zu 2) hervorgegangen. Seit dem 
27. November'1954 leben die Parteien infolge des Auszugs des 
Verklagten aus der ehelichen Wohnung getrennt. Die vom 
Verklagten erhobene Klage auf Ehescheidung wurde durch 
Urteil vom 4. März 1955 abgewiesen. Der Verklagte hat trotz
dem die Wiederherstellung der ehelichen Gemeinschaft ab
gelehnt. In einem von den jetzigen Klägern angestrengten 
Unterhaltsprozeß wurde am 2. Juni 1955 ein Gütevergleich 
dahin geschlossen, daß der Verklagte sich verpflichtete, an 
die jetzige Klägerin zu 1) eine monatliche Unterhaltsrente 
von 160 DM bis zum 30. September 1955 und an den jetzigen 
Kläger zu 2) einen monatlichen Unterhalt von 90 DM ab 
1. Juli 1955 zu zahlen. Dabei wurde von einem Nettoeinkommen 
des jetzigen Verklagten von 750 DM ausgegangen.

Die Klägerin zu 1) ist jetzt als ArztsChreiberin tätig und 
verfügt über ein Einkommen von 270 DM netto. Sie trägt 
vor, der Verklagte sei verpflichtet, ihr weiter einen Unter
haltsbeitrag, der ihren Lebensverhältnissen bei gemeinsamer 
Haushaltsführung entsprechen würde, zu entrichten. Sie be
antragt daher, den Verklagten zu verurteilen, ihr ab 1. März 
1956 einen Unterhaltsbeitrag von monatlich 100 DM zu zahlen.

Der Kläger zu 2) beantragt, den Verklagten über die bis
herige Unterhaltszahlung von 90 DM hinaus zu einer weite
ren Unterhaltsleistung von 60 DM monatlich zu verurteilen.

Der Verklagte beantragt Klagabweisung. Er behauptet, daß 
die Klägerin zu 1) nicht auf unbeschränkte Zeit Unterhalt 
verlangen könne. Sie sei verpflichtet, sich auf eigene Füße zu 
stellen. Dies habe sie auch getan, sie habe nunmehr ein 
eigenes Einkommen von monatlich 270 DM netto und diese 
Tatsache spräche gegen den von der Klägerin zu 1) gestellten 
Anspruch. Auch müßten bei seiner Unterhaltsverpflichtung die 
aus seiner beruflichen und gesellschaftlichen Tätigkeit sowie 
seiner getrennten Haushaltsführung sich ergebenden Mehr
belastungen berücksichtigt werden. Es ginge nicht an, daß die 
Klägerin zu 1) auf Kosten des Mannes lebe.

Aus den G r ü n d e n :
Die vom Verklagten 1954 angestrebte Ehescheidung 

wurde durch das Kreisgericht abgewiesen und dem 
Verklagten, der sich zu seiner Ehe leichtfertig ver
halten hatte, damit deutlich gemacht, daß von ihm die
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